
FAQ - Neue Abfallwirtschaftssatzung 

Frage: Ab wann gelten die neuen Mindestabfallmengen?

Antwort: Diese gelten ab dem 01.01.2017. Sollte sich für Ihren Haushalt etwas ändern, dann bitten wir Sie abzuwarten, 

bis sich die Abfallwirtschaft Pforzheim bei Ihnen meldet.

Frage: Ich habe keinen gelben Sack bekommen! Wer ist verantwortlich und was kann ich tun?

Antwort: Der gelber Sack ist privat geregelt und liegt außerhalb der städtischen Zuständigkeit. 

Sie können gelbe Säcke persönlich bei VEOLIA (Kleiststraße 2a), zu den bekannten Öffnungszeiten des  

Service Center Abfallwirtschaft in der Heinrich-Witzenmann-Straße 13 und auf den Wertstoffhöfen in 

Huchenfeld, Büchenbronn, Eutingen sowie auf dem Entsorgungszentrum Hohberg abholen.

Wir möchten auch noch darauf hinweisen, dass Sie für Ihren Haushalt auch eine gelbe Tonne bei

VEOLIA bestellen können.

Frage: Muss ich meinen Behälter alle 14 Tage leeren lassen?

Antwort: Nein. Es sind lediglich 12 Mindestleerungen pro Jahr von Ihnen einzuhalten (Siehe unter Punkt Gebühren

die alternative Beispielrechnung).

Frage: Warum kommt die Einführung der Biotonne gerade jetzt?

Antwort: Die Getrenntsammlung von Bioabfällen ist Bundesgesetz und seit 01.01.2015 in Kraft.

Frage: Muss ich jetzt sofort eine Biotonne beantragen?

Antwort: Nein, die Abfallwirtschaft Pforzheim wird sich diesbezüglich rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen.

Frage: Kann ich mich von der Biotonne befreien lassen?

Antwort: Ja, es besteht die Möglichkeit der Befreiung für Eigenkompostierer. 

Frage: Benötige ich eine Biotonne, wenn ich selbst kompostiere?

Antwort: Nein, natürlich nicht. Sie sind nach wie vor befreit von der Biotonnenpflicht. 

Auf Nachfrage müssen Sie dies allerdings schriftlich bestätigen.

Frage: Ich habe keinen Platz, um einen weiteren Behälter (Biotonne) unterzustellen!

Antwort: Dann besteht für Sie die Möglichkeit, eine Behältergemeinschaft zu bilden.
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Frage: Dienen die Müllgebühren zur Stabilisierung des städtischen Haushalts?

Antwort: Nein, natürlich nicht. Sie dienen dazu, eine optimale Entsorgungsqualität für die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Pforzheim zu garantieren.

Frage: Wie setzt sich das neue Mindestvolumen zusammen?

Antwort: Die Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Personen im Haushalt.

Pro Person und Woche werden 7,5 l Restmüllvolumen berechnet.

Frage: Muss ich einen kleineren Behälter nehmen, wenn ich jetzt schon einen größeren nutze?

Antwort: Nein, dass müssen Sie nicht. Wenn Sie wollen, können Sie auch Ihren größeren Behälter künftig weiter nutzen.

Alternative Beispielrechnung:

Leerung pro Jahr Gesamtvolumen pro Jahr in l € pro Leerung € pro Jahr Ersparnis

26 1560 4,08 106,08

13 1560 6,53 84,89

Frage: Ab wann gilt die höhere Gebühr für Erdaushub?

Antwort: Ab dem 01.01.2017 steigt diese von 6 €/t auf 11 €/t

Frage: Wie entwickeln sich die Sperrmüllgebühren im nächsten Jahr?

Antwort: Die Gebühren für den sogenannten Vollservice werden von 80 € auf 60 € gesenkt.

In diesem Preis sind Elektrogeräte inklusive.

Frage: Was kostet die Sperrmüll- Altholzanlieferung auf den Wertstoffhöfen?

Antwort: Die Anlieferung kostet für Sperrmüll/Altholz 5 € pro angefangenem m³.

Elektrogeräte sind weiterhin kostenlos.

Frage: Gibt es die gesamtschuldnerische Haftung nur in Pforzheim?

Antwort: Nein, annähernd alle Stadt- und Landkreise des Landes Baden-Württemberg haben diese Regelung.

Frage: Was ist jetzt als Grundstückseigentümer zu beachten?

Antwort: Als Grundstückseigentümer können Sie die Müllgebühren über die Nebenkosten bei Ihren Mietern abrechnen.

Frage: Ich bin Grundstückseigentümer und mein Mieter ist selbst veranlagt. 

Ändert sich etwas für mich, oder muss ich etwas beachten?

Antwort: Ab 2017 sind Grundstückseigentümer mit in der Verantwortung. Der Grunstückseigentümer

haftet allerdings nur für Gebührenrückstände des Mieters, die ab dem 01.01.2017 auflaufen.G
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